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Artikel 19: Der Minister für auswärtige Angelegenheiten Außenminister der Europäischen Uni-
on

(1) Der Europäische Rat ernennt mit qualifizierter Mehrheit mit Zustimmung des Präsidenten der
Kommission den Minister für auswärtige Angelegenheiten Außenminister der Union. Dieser leitet
die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Union.

(2) Der Minister für auswärtige Angelegenheiten Außenminister trägt durch seine Vorschläge zur
Festlegung der gemeinsamen Außenpolitik bei und führt sie im Auftrag des Rates durch. Er handelt
ebenso im Bereich der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

(3) Der Minister für auswärtige Angelegenheiten Außenminister ist einer der stellvertretenden
Präsidenten der Europäischen Kommission. Er ist mit den Außenbeziehungen und der Koordinie-
rung der anderen Aspekte des außenpolitischen Handelns der Union betraut. Bei der Wahrnehmung
dieser Zuständigkeiten in der Kommission und ausschließlich im Hinblick auf diese Zuständigkeiten
unterliegt er den Verfahren, die für die Arbeitsweise der Kommission gelten.

Explanation (if any) :


